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benpauschalen, sie betrifft jedoch nicht den gesetzlich
festgeschriebenen Gewinn von 1 000 h je Sondernut-
zung. Auch die zeitlichen Abstånde der „turnusmåßi-
gen“ Anpassung sind nicht geregelt. Nach § 2 Abs. 1
LwG ist allerdings vorgesehen, dass das BMELV jåhr-
lich fçr das abgelaufene landwirtschaftliche Wirt-
schaftsjahr den Ertrag und Aufwand landwirtschaftli-
cher Betriebe, gegliedert nach Betriebsgræßen, -typen,
-systemen und Wirtschaftsgebieten, feststellt. Dazu
werden die Betriebsergebnisse von 6 000 bis 8 000
landwirtschaftlichen Betrieben zusammengestellt und
ausgewertet.

IV. Fazit

Auch der vierte Versuch einer gesetzlichen Rege-
lung133) der Durchschnittssatzgewinnermittlung fçr
Land- und Forstwirte durch § 13a EStG kann kaum
als gelungen bezeichnet werden.134) Wieder einmal
wird die Neuregelung als Vereinfachungsvorschrift
gefeiert. Die Vereinfachungen scheinen aber nur darin
zu bestehen, dass der Land- und Forstwirt von einigen
Aufzeichnungen entlastet wird, die er fçr eine ganze
Reihe von Einzelpositionen der Durchschnittssatzge-
winnermittlung dann doch zu fçhren hat, weil dort

die Einnahmençberschussrechnung angeordnet ist.
Im Bereich der pauschalierten Gewinnermittlung weist
die Vorschrift nicht nur sprachliche Ungenauigkeiten
und andere handwerkliche Mångel oder bewusste Un-
terlassungen, sondern auch bemerkenswerte verfas-
sungsrechtliche Defizite auf, die sich nicht alle unter
Hinweis auf die Ausweichregelung des § 13a Abs. 2
EStG kompensieren lassen. Dieser Befund låsst neue
Rechtsbehelfsverfahren und „klarstellende“ Regelun-
gen des Gesetzgebers erwarten. Die vielfache Anord-
nung der Einnahmençberschussrechnung fçr einzelne
Komponenten der Durchschnittssatzgewinnermittlung
ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Vorschlåge
des Bundesrechnungshofs und des Bundesrats, die
Durchschnittssatzgewinnermittlung durch eine modifi-
zierte Einnahmençberschussrechnung zu ersetzen,
Zukunft haben sollten.
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Die Auseinandersetzung mit internationalen Steuerfra-
gen zåhlt fçr zahlreiche (æsterreichische) Unternehmen
bzw. deren Berater einerseits und Finanzbehærden so-
wie çber Rechtsmittel absprechende Gerichte anderer-
seits långst zum steuerlichen „Tagesgeschåft“. Um die
immer komplexeren steuerlichen Folgen grenzçber-
schreitender Rechts- und Geschåftsbeziehungen sowie
Konzernverflechtungen richtig beurteilen zu kænnen,
sind profunde Kenntnisse des æsterreichischen Außen-
steuerrechts und des zwischenstaatlichen Steuerrechts
unbedingt erforderlich. Das hier besprocheneWerk bie-
tet insoweit eine in Ústerreich bislang einzigartige Dar-
stellung dieser in diversen Normen verstreuten Mate-
rien. Das aus namhaften Vertretern aus Wissenschaft
und Beratungspraxis zusammengesetzte Autorenteam
hat die Gesetzgebung, Doppelbesteuerungsabkom-
men, Verwaltungspraxis, nationale wie internationale
Rechtsprechung und die relevante Literatur systema-
tisch aufbereitet und durch praktische Beispiele unter-
mauert.

Das Werk folgt im Wesentlichen folgendem Aufbau:

– Teil 1 setzt sich mitGrundlagen, wie etwa dem inter-
nationalen Steuerrecht an sich und dessen Rechts-
quellen, der beschrånkten und unbeschrånkten

Steuerpflicht sowie dem Phånomen der Doppelbe-
steuerung bzw. den Mæglichkeiten von deren Besei-
tigung auseinander.

– Teil 2 ist dem „Nationalen Außensteuerrecht“, wel-
ches in Ústerreich in keinem expliziten Gesetz nor-
miert ist, gewidmet. Erlåutert werden dabei u.a.
als Anknçpfungsmerkmale fçr die Unterscheidung
zwischen beschrånkter und unbeschrånkter Steuer-
pflicht der Wohnsitz und der gewæhnliche Aufent-
halt bei natçrlichen Personen sowie Sitz und Ort
der Geschåftsleitung bei Kærperschaften. Breiten
Raum finden neben der vorab erforderlichen natio-
nalen Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlagen
außensteuerliche Sonderbestimmungen, wie etwa
die Einkommensteuerbefreiung bei Auslandsent-
sendung, die Besteuerung bei Wegzug aus Úster-
reich, die Berçcksichtigung auslåndischer Verluste
oder die Befreiung internationaler Beteiligungser-
tråge sowie die Abzugsbesteuerung. Thematisiert
werden auch æsterreichische Besonderheiten wie
die sog. „Zweitwohnsitzverordnung“ oder die nahe-
zu grotesk begçnstigte Besteuerung international
tåtiger Sportler.

– Teil 3 des Werks befasst sich mit Doppelbesteue-

rungsabkommen, wobei als Basis grundsåtzlich das

133)Nach VOL und GDL wurde § 13a EStG durch das VStRG v.
17.4.1974, BGBl. I 1974, 949, eingefçhrt und durch das Ge-
setz zur Neuregelung der Einkommensbesteuerung der
Land- und Forstwirte v. 25.6.1980, BGBl. I 1980, 732, das
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999, BGBl. I 1999, 402, so-
wie nun durch das ZollkodexAnpG v. 22.12.2014, BGBl. I
2014, 2417, reformiert.

134)S. auch die sehr deutliche Kritik von Mårkle/Hiller, StWa
2015, 23.
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OECD-Musterabkommen mit Stand des Updates
v. 15.7.2014 (bzw. die Ausfçhrungen im Kommentar
des OECD-Steuerausschusses) dienen. Behandelt
werden in diesem Teil etwa die Begriffe der Be-
triebsståtte mit all ihren Facetten (z.B. feste Ge-
schåftseinrichtung, Dienstleistungsbetriebsståtte, ab-
hångiger und unabhångiger Vertreter, aber auch
„Server-Betriebsståtten“), die Zuteilung von Unter-
nehmensgewinnen, Dividenden, Zinsen, Lizenzge-
bçhren, Kçnstler und Sportler, æffentlicher Dienst,
Methoden zur Vermeidung einer allfålligen Dop-
pelbesteuerung (Befreiungs-/Anrechnungsmethode)
wie nicht zuletzt auch die heikle Frage des Abkom-
mensmissbrauchs.

– Teil 4 ist der bei internationalen Steuerfållen im
Zusammenhang mit „verbundenen Unternehmen“
zunehmend wichtigeren Problematik der Verrech-

nungspreise und ihren Methoden gewidmet, wobei
als Basis Art. 9 des OECD-MA dient. Dabei wird der
relevante Begriff des „Fremdvergleichs“ unter ver-
schiedensten Blickwinkeln (tatsåchlich/hypothe-
tisch; extern/intern; ex ante/ex post etc.) beleuchtet.

– Der abschließende Teil 5 stellt das fçr die tatsåch-
liche Rechtsdurchsetzung erforderliche internatio-

nale Verfahrensrecht dar. Darunter fallen etwa The-
men wie Behærdenzuståndigkeiten, Mitwirkungs-
und Mitteilungspflichten des Stpfl. bzw. die Folgen
von deren Verletzung, Verståndigungsverfahren
oder die Amtshilfe.

Summa, summarum:Der systematische und çbersicht-
liche Aufbau, umfassende, den einzelnen Kapiteln
vorangestellte Literaturverzeichnisse, normçbergrei-
fende Verweise und Randziffern, auf die in einem de-
taillierten Inhaltsverzeichnis Bezug genommen wird,
zahlreiche weiterfçhrende Fußnoten, eine Ûbersicht
çber såmtliche æsterreichischen Doppelbesteuerungs-
abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und Vermægen, ein ausfçhrliches Stichwortver-
zeichnis, v.a. aber die inhaltliche Qualitåt machen
das Werk zu einem unverzichtbaren Nachschlage-
werk fçr jeden, der sich mit internationalen Steuerfra-
gen beschåftigen muss. Dies gilt auch fçr den deut-
schen Steuerrechtsanwender, sofern er mit einem
Sachverhalt mit æsterreichischem Konnex befasst ist.
Insofern hat das Werk schon auf Grund der geographi-
schen Nåhe auch einen starken „Deutschlandbezug“
und daher insoweit einen nicht zu unterschåtzenden
Anwendungsbereich.
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